
 

 

Der DGB informiert: 

Kurzarbeit mit Hartz IV Leistungen aufstocken – Dein gutes Recht!  

Jetzt verbesserte Leistungsansprüche nutzen! 
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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

Kurzarbeit sichert viele Arbeitsplätze. Doch 
Beschäftigte in Kurzarbeit müssen – teils er-
hebliche – Einkommenseinbußen verkraften. 
Wer vorher wenig verdient hat oder wenn 
mehrere Personen von einem Verdienst leben 
müssen, reicht das Kurzarbeitergeld allein oft-
mals nicht für den Lebensunterhalt. 

 

Leistungen der Grundsicherung – umgangs-
sprachlich Hartz IV genannt – stehen jedem 
zu. 

Menschen in Kurzarbeit sind nicht arbeitslos. 
Es werden keine Vermittlungsgespräche ge-
führt. Zudem gelten weitere Sonderregungen, 
die den Leistungsbezug deutlich einfacher und 
„stressfreier“ machen. Zurzeit ist das Hartz-IV-
Hilfesystem viel „bürgerfreundlicher“ als sein 
Ruf in Zeiten des Normalbetriebs vor Corona. 
Es gibt keinen Grund, die Leistungen nicht zu 
beantragen. 

Welche Sonderregeln gelten zurzeit und er-
leichtern den Bezug von Hartz IV? 

Volle Übernahme der Wohnkosten! 

Die Jobcenter prüfen zurzeit nicht, ob die 
Wohnkosten als angemessen gelten. Vielmehr 
werden die tatsächlichen Wohnkosten in vol-
ler Höhe übernommen. Dies gilt für die Warm-
miete sowie für die Kosten für selbstgenutztes 
Wohneigentum gleichermaßen.  

 

Diese günstige Regelung gilt (mindestens) die 
ersten zwölf Monate, nachdem Hartz IV bean-
tragt wird. 

 

Ersparnisse sind in der Regel geschützt! 

Normalerweise müssen Ersparnisse zunächst 
verbraucht werden, bevor man Hartz-IV-Leis-
tungen bekommen kann. Diese Prüfung des 
„Vermögens“ ist zurzeit ausgesetzt – sofern 
das Vermögen „nicht erheblich“ ist. Dabei gel-
ten folgende Grenzen: Eine alleinstehende 
Person darf bis zu 60.000 Euro gespart haben, 
bei Mehr-Personen-Haushalten erhöht sich 
der Wert um je 30.000 Euro pro Person. Das 
heißt, ein Paar mir einem Kind hat beispiels-
weise Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen, 
wenn ihre Ersparnisse 120.000 Euro nicht 
übersteigen. 

Übrigens: Der Wert einer Eigentumswohnung 
oder eines Eigenheims, in der/dem man selbst 
wohnt, zählt nicht mit bei der Frage, ob das 
Vermögen erheblich ist. Gleiches gilt für Geld, 
das für die Altersvorsorge fest bis zum renten-
eintritt angelegt ist. 

 

Hinweis: Einige Jobcenter, die alleine von den 
Kommunen betrieben werden, arbeiten noch 
mit eigenen, veralteten Antragsformularen. 
Daraus ist nicht ersichtlich, dass die Vermö-
gensprüfung neu geregelt wurde. Aber keine 
Sorge: Die gesetzliche Vorgabe, dass nicht er-
hebliches vermögen auch nicht geprüft wird, 
gilt natürlich auch für diese Jobcenter. 
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Keine Rückforderungen! 

Wer Hartz-IV-Leistungen für den Lebensunter-
halt bekommt, muss diese grundsätzlich spä-
ter nicht zurückzahlen. Aber: Bei schwanken-
dem oder unklarem Einkommen entscheiden 
die Jobcenter nur vorläufig über die Leistungs-
höhe. Im Nachhinein wird dann nach sechs 
Monaten eine Endabrechnung gemacht:  

Hat ein Leistungsbezieher mehr Einkommen 
erzielt als zunächst angenommen, forderten 
die Jobcenter in Nicht-Corona-Zeiten das „zu 
viel“ gezahlte Geld zurück. Diese Gefahr be-
steht zurzeit jedoch nicht! Eine Endabrech-
nung findet nur statt, wenn der Leistungsbe-
rechtigte es beantragt, es also für den 
Leistungsberechtigten günstiger ist. 

 

Keine Vermittlung in schlechte Arbeitsver-
hältnisse! 

Wer in Kurzarbeit ist, der gilt nicht als arbeits-
los oder arbeitsuchend sondern als erwerbstä-
tig. Dies gilt auch bei „Kurzarbeit Null“. Du 
musst also keine Sorge haben, dass Dich das 
Jobcenter auffordert, Dich auf Stellen zu be-
werben, die für Dich eine Schlechterstellung 
bedeuten würden. Eine Arbeitsvermittlung 
von Beschäftigten in Kurzarbeit findet faktisch 
nicht statt. 

Diese Regeln, die den Bezug von Hartz-IV-Leis-
tungen deutlich verbessern, gelten zunächst 
für alle Anträge, die bis Ende März 2021 ge-
stellt werden. Dauert die Corona-Pandemie 
länger an, werden sie voraussichtlich noch ein-
mal verlängert. 

 

 

 

 

Mit wie viel Geld kann ich bei Hartz IV rech-
nen? 

Bei Hartz IV steht jeder Person eine bundes-
einheitliche Pauschale für den Lebensunter-
halt zu, die sogenannten Regelsätze: Eine al-
leinstehende Person bekommt 446 Euro 
monatlich, in Paarbeziehungen jede/r 401 
Euro. Kinder erhalten je nach Alter zwischen 
283 Euro (unter 6 Jahren) und 373 Euro (ab 14 
Jahren). 

Hinzu kommen die Kosten fürs Wohnen und 
Heizen – zurzeit in voller Höhe ohne jedwede 
Obergrenze. 

Vorhandenes Einkommen (auch von Angehö-
rigen im Haushalt) wird teilweise angerechnet, 
das heißt das Einkommen mindert den Leis-
tungsanspruch. Dabei steht aber Erwerbstäti-
gen und Beschäftigten in Kurzarbeit – auch bei 
Kurzarbeit Null – ein Freibetrag von bis zu 330 
Euro zu. 

Mehr Informationen… 
…bietet ein mehrseitiges Infoblatt des DGB 
mit vielen Beispielen und einer Übersicht, bis 
zu welchem Einkommen voraussichtlich ein 
Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen besteht. 
Die im Infoblatt (vom Oktober 2020) erläuter-
ten Regeln gelten zurzeit weiter – mindestens 
bis Ende März 2021.  

Siehe: https://t1p.de/9qsr 
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